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RS UVS Kärnten 1994/11/21 KUVS-84-
87/10/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1994

Rechtssatz

Fährt der Zivilstreifenwagen in gleichbleibendem Abstand von zirka 50 Meter dem Beschuldigten nach, wird die vom

Beschuldigten eingehaltene Geschwindigkeit durch Ablesen vom nicht geeichten Tachometer des Streifenfahrzeuges

festgestellt, so macht dies über die eingehaltene Geschwindigkeit des Beschuldigten vollen Beweis, da dem Umstand,

daß der Tachometer im nachfahrenden Fahrzeug nicht geeicht ist, bei erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen

keine Bedeutung zukommt (VwGH vom 15.2.1991, Zahl: 90/18/0233).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/93278
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/11/21 KUVS-84-87/10/94
	JUSLINE Entscheidung


